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§ 83 InvFG 2011 Pensionsgeschäfte
 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

§ 83.

Die Verwaltungsgesellschaft ist, sofern dies die Fondsbestimmungen ausdrücklich vorsehen, berechtigt, auf Rechnung

des OGAW, innerhalb der Veranlagungsgrenzen dieses Bundesgesetzes Vermögensgegenstände mit der Verp5ichtung

des Verkäufers, diese Vermögensgegenstände zu einem im vorhinein bestimmten Zeitpunkt zu einem im voraus

bestimmten Preis zurückzunehmen, für das Fondsvermögen zu kaufen (Pensionsgeschäfte). Die FMA kann mittels

Verordnung unter Bedachtnahme auf die europäischen Gep5ogenheiten und auf Art. 11 der Richtlinie 2007/16/EG

nähere Kriterien im Hinblick auf die De@nition, VeröAentlichungsp5ichten, Anlegerinformationen und

Anlagebeschränkungen von Pensionsgeschäften festlegen.
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